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BEBAUUNGSPLAN
"GOLFANLAGE IDSTEIN -
TEILBEREICH BETRIEBSHOF GOLFPARK IDSTEIN"

STADT IDSTEIN
GEMARKUNG WALSDORF
RHEINGAU-TAUNUS-KREIS

Aufstellungsverfahren
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die
Stadtverordnetenversammlung gefasst

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde
ortsüblich bekanntgemacht

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich
bekanntgemacht

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich
bekanntgemacht

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit

Die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte

Die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB erfolgte durch die
Stadtverordnetenversammlung

Die Bekanntmachungen erfolgten in der Idsteiner Zeitung.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Idstein, den ............................................................................................
Christian Herfurth, Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:
Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten am:

Idstein, den ............................................................................................
Christian Herfurth, Bürgermeister

am ...............................

am ...............................

am ...............................

vom ...............................
bis ...............................

am ...............................

vom ...............................
bis ...............................

am ...............................

am ...............................

am ...............................

17.09.2009

27.09.2010

27.09.2010

05.10.2010
05.11.2010

17.03.2011

25.03.2011
26.04.2011

23.10.2010

23.03.2011

25.05.2016

Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich
bekanntgemacht

Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit

am ...............................

vom ...............................
bis ...............................

03.09.2015

14.09.2015
15.10.2015

BÜRO GFRÖRER Ingenieure, Sachverständige,
Landschaftsarchitekten

29.12.2016

gez.

02.01.2017 gez.
..............................

27.05.2016


